
Stadt Braunsbedra 
 

                 
 

 
                                                             

                                        

 

Begründung zur 1. Änderung 
 

des Bebauungsplanes Nr. 5  
„Wohngebiet Süd“ 

 
zwischen Freyburger Straße und Roßbacher Weg 

 
im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 

 
 

 
 
 
Planungshoheit:   Stadt Braunsbedra 

Markt 1 
     06242 Braunsbedra 
 
 
Entwurfsverfasser:            Gloria Sparfeld  

Stadtplaner und Ingenieure 
     H. Höfner 
                       Halberstädter Straße 12 
                       06112 Halle/ Saale 
 
Planstand:    August 2022 
 
 



Bebauungsplan Nr.5 „Wohngebiet Süd“ in Braunsbedra 
1. Änderung im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 

Satzung   Seite 2 von 16 

 
 
INHALTSVERZEICHNIS 
 
 
 
A    Planungsrechtliche Voraussetzungen .............................................................. 3 
 
B    Planungsverfahren ............................................................................................. 4 
 
C    Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung ........................................................ 5 
 
D Planungsrechtliche Zielstellung und Änderungsbereich ............................... 6 
 
E Erforderlichkeit der Änderung .......................................................................... 6 
 
F Inhalt der Änderungen ....................................................................................... 7 
 
G Grünplanung ..................................................................................................... 10 
 
H Artenschutzrechtliche Vorschriften ................................................................ 12 
 
I Umweltschutz - Auswirkungen auf die Schutzgüter ..................................... 13 
 
J Zusammenfassung ........................................................................................... 16 

 

 

Anlagen: 
 

Lage in der Ortschaft 
 
Einleitgenehmigung Niederschlagswasser der Regenwasserkanalisation  
(Landkreis Saalekreis, Umweltamt vom 03.02.2022)  



Bebauungsplan Nr.5 „Wohngebiet Süd“ in Braunsbedra 
1. Änderung im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 

Satzung   Seite 3 von 16 

 

  

A        Planungsrechtliche Voraussetzungen   
 
Für das Baugebiet in Braunsbedra wurde im Jahr 1997 ein Bebauungsplan aufgestellt 
und als Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan entwickelte sich zum damaligen 
Zeitpunkt vollständig aus dem Entwurf des später rechtswirksamen Flächen-
nutzungsplanes und trat nach der Genehmigung durch das damalige Regierungs-
präsidium mit der Bekanntmachung im Amtsblatt in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 5 hat sich über die Jahre als Wohngebiet etabliert. Die 
Bauabschnitte 1 und 2 sind vollumfänglich, das heißt sowohl die Wohnbebauung als 
auch die Erschließungsanlagen und Freiräume mit Spielplatz, umgesetzt worden. 
 
Im 3. Bauabschnitt des Plangebietes wurden 2 Regenrückhaltebecken auf der Plan-
zeichnung faktisch festgesetzt. Mit der Aufnahme der Erschließungsplanung für den 3. 
Bauabschnitt und der damit einhergehenden Erstellung eines Baugrundgutachtens 
durch das beauftragte Ingenieurbüro Buckow vom Juni 2021 wurde der Baugrund für 
den 3. Bauabschnitt untersucht.  
 
Es wurde festgestellt, dass aufgrund der Bodenzusammensetzung und den 
Aufschlussergebnissen aus der Baugrunderkundung eine Versickerungsmöglichkeit 
des angetroffenen Bodens nicht gegeben ist. Somit funktionieren die angedachten 
Regenrückhaltebecken schlichtweg nicht und sind völlig sinnfrei geworden. Eine 
Ausweisung im Bebauungsplan ist deshalb komplett entbehrlich. Zur Ableitung des 
Niederschlagswassers wurden andere Möglichkeiten eruiert und bei der Unteren 
Wasserbehörde des Landkreises Saalekreis beantragt. 
 
Zum Einleiten des Niederschlagwassers der Regenwasserkanalisation liegt eine 
wasserrechtliche Erlaubnis (Reg.-Nr.: 575/002/22 15088065/015/22) der Unteren 
Wasserbehörde des Umweltamtes des Landkreises Saalekreis vor. Diese wasser-
rechtliche Erlaubnis ist der Begründung zur 1. Änderung als Anlage 2 beigefügt. 
 
Aufgrund dessen steht die im Bebauungsplan bisher ausgewiesene Fläche der 
Regenrückhaltebecken für eine andere Nutzung zur Verfügung und soll für bis zu 3 
Baugrundstücken vorbereitet werden 
 
Da ausschließlich die Stadt Planungshoheit über die Flächen ausüben kann, liegt es 
in der Entscheidung der Stadt über eine Änderung eines Bebauungsplanes zu 
befinden. Dies hat der Stadtrat befürwortet.  
 
Der Stadtrat der Stadt Braunsbedra hat in öffentlicher Sitzung die Aufstellung der 1. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 „Wohngebiet Süd“ in Braunsbedra im 
vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB beschlossen. 
 
Die Grundlage für die Aufstellung der Einfachen Änderung des Bebauungsplanes 
bildet das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
26.04.2022 (BGBl. I S. 674). 
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Zugehörige Verordnungen sind: 
 
- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 

(Baunutzungsverordnung BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
14.06.2021 (BGBl. I S 1802). 

 
- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des  

Planinhaltes (Planzeichenverordnung - PlanzV 90 vom 18.12.1990, zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S 1802). 
 

 Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10.09.2013 (GVBl. LSA S. 440), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
18.11.2020 (GVBl. LSA S. 660). 

 
 
 

B        Planungsverfahren   
 

Werden durch die Änderung die Grundzüge der Planung nicht berührt, kann das 
vereinfachte Verfahren angewendet werden, wenn 
 
1) die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, nicht vorbereitet 
oder begründet wird, 

 
2) keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB 

genannten Schutzgüter bestehen und 
 
3) keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur 

Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach  
 § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 
 

 

zu 1)  keine Zulässigkeit von UVP-pflichtigen Vorhaben 

Dies bedeutet, dass durch die Änderung des Bebauungsplanes keine Vorhaben 
zugelassen werden, die einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen.  
 
 mit dem geplanten Änderungsinhalt ist kein Vorhaben, welches einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegt, geplant. 

 
zu 2)  keine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b genannten Schutzgüter 

Hiermit sind die nach Flora- Fauna- Habitat- Richtlinie (FFH- Richtlinie) geschützten 
Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung (Natura 2000: FFH-Gebiete und Vogel-
schutzgebiete) gemeint (§ 32 BNatSchG).  
 
 mit dem vorliegend geplanten Änderungsinhalt des Bebauungsplanes erfolgt  
 keine Beeinträchtigung oben genannter Schutzgüter 
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zu 3) keine  Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen nach  
          § 50 Satz 1 BImSchG 
 
Nach § 50 Satz 1 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen,  dass 
schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 
Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU in Betriebsbereichen hervorgerufene 
Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden 
Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich ge-
nutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt 
des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und 
öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden.  
 
Es ist festzustellen, dass mit der vorliegenden Änderungsabsicht kein Vorhaben, 
welches die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung hat, 
vorbereitet wird. Auch liegen keine Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung der 
Schutzgüter nach § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB vor. Es sind weiterhin bei der Planung 
keine Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren 
Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten.  
 
 Die Voraussetzung für die Anwendung des vereinfachten Verfahrens kann nach  

§ 13 BauGB für die geplante 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 in 
Braunsbedra angewendet werden.  

 

 Die Grundzüge der Planung werden nicht berührt. Es kann das einfache Verfahren 
angewendet werden. 

 

 

C        Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung    
 

Bei der Änderung eines Bauleitplanes sind die Vorschriften über die Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 und 3 BauGB anzuwenden. § 13 
BauGB eröffnet die Möglichkeit ohne frühzeitige Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 
4 Abs. 1 BauGB mit dem Verfahren nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB zu 
beginnen.  
 
Die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB fand in Form einer öffentlichen 
Auslegung statt. Die Planunterlagen lagen dazu im Bauamt der Stadt Braunsbedra zu 
jedermanns Einsichtnahme und Abgabemöglichkeit einer persönlichen Stellungnahme 
schriftlich, per E-Mail und / oder mündlich zur Niederschrift für einen Monat öffentlich 
aus. Gemäß § 4a Abs. 4 BauGB waren der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung 
nach § 3 Abs. 2 BauGB und die auszulegenden Unterlagen während der 
Auslegungszeit ebenso auf der Internetseite der Stadt einsehbar. 
 
Nach § 4 Abs. 2 BauGB wurden im Rahmen des Planverfahrens die von der Änderung 
betroffenen Behörden zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. Die abge-
gebenen Stellungnahmen wurden dann in öffentlicher Sitzung des Stadtrates 
ausgewertet und abgewogen. 
 
Das Ergebnis der Abwägung entscheidet über den Vollzug der Satzung. Soweit 
erforderlich wurden die Abwägungsresultate in die Begründung zur Satzung eingestellt 
bzw. in die Planzeichnung oder textlichen Festsetzungen eingearbeitet.  
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Eine Verfahrensübersicht über die Aufstellung des Bebauungsplanes wird der fertig-
gestellten Satzungsänderung als Anlage beigefügt. Die Verfahrensvermerke zur 1. 
Änderung werden auf der Planausfertigung des Satzungsexemplars dargestellt. 
 

 

 

D Planungsrechtliche Zielstellung und Änderungsbereich 
 

Der räumliche Geltungsbereich des Plangebietes liegt unverändert am südlichen Rand 
der Ortslage Braunsbedra. Der Bebauungsplan selbst wurde zur Errichtung von 
Einfamilienwohnhäusern mit Gartennutzung aufgestellt. Das Plangebiet hat sich in den 
letzten Jahren sehr stark zu einer gut etablierten Wohngebietssiedlung entwickelt.  
 
Die geplante 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 umfasst einen Teilbereich des 
rechtskräftigen Bebauungsplanes. Es handelt sich um die Teilbereiche der Flurstücke 
15/277 und 77 der Flur 4 in der Gemarkung Braunsbedra. Der Änderungsbereich 
beinhaltet ca. ein Flächengröße von ca. 2.780 m². 
 
Da die Grundzüge der Planung mit der beabsichtigten 1. Änderung nicht verändert 
werden, kann das Planverfahren im Vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 
vorgenommen werden. Die Änderung des Bebauungsplanes steht in grundsätzlicher 
Übereinstimmung mit dem Interesse der Stadt Braunsbedra. 
 

 

 

E Erforderlichkeit der Änderung 
 

Die Stadt Braunsbedra hat im Jahr 1994 den Bebauungsplan Nr. 5 „Wohngebiet Süd“ 
in Braunsbedra durch den damaligen Stadtrat beschlossen aufzustellen. Im Jahr 1997 
hat der Bebauungsplan Nr. 5 Rechtskraft erlangt.   
 
Im rechtskräftigen Bebauungsplan wurden zur gezielten Regenwasserableitung vor 
Ort zwei Regenrückhaltebecken als Retentionsmaßnahme festgesetzt. Dies ist zum 
damaligen Zeitpunkt nicht näher untersucht oder untersetzt worden.  
 
Anlass für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 ist das Nichterfordernis bzw. 
die Unwirksamkeit der beiden festgesetzten Regenrückhaltebecken westlich des 
Roßbacher Weges. Im Ergebnis des Baugrundgutachtens ist festzustellen, dass auf 
Grund der Bodenbeschaffenheit eine Versickerung des Oberflächenwassers in den 
Untergrund an dieser Stelle nicht möglich ist, so dass das Regenrückhaltebecken, so 
wie vor 28 Jahren geplant, nicht funktioniert und sinnfrei ist. Die angedachten 
Regenrückhaltebecken werden für den letzten (3.) Bauabschnitt weder theoretisch 
noch praktisch benötigt.  
 
Nunmehr soll die Baugrenze bis zum Roßbacher Weg erweitert werden, sodass noch 
drei weitere Baugrundstücke entstehen könnten. 
 
Somit ist das Planungserfordernis für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 die 
Erweiterung der Baugrenze für weitere 3 Baugrundstücke. Das südlichste potentielle 
Baugrundstück wird als einziges vom Roßbacher Weg erschlossen. Hierzu wird ein 
Einfahrtsbereich von maximal 10 m eingeräumt. 
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lm Geltungsbereich eines in Kraft getretenen Bebauungsplans beurteilt sich die 
planungsrechtliche Zulässigkeit eines Vorhabens nach § 30 Abs. 1 BauGB. Danach ist 
ein Vorhaben zulässig, wenn es den Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht 
widerspricht und die Erschließung gesichert ist. 
 
 
Ein in Betracht gezogener Antrag auf Befreiung für die 3 potenziellen Baugrundstücke 
als Planvorhaben widerspricht hinsichtlich der Grundstücksfläche, die bebaut werden 
soll, den Festsetzungen des Bebauungsplanes. Die Umsetzung des beabsichtigten 
Vorhabens wäre daher nur über die Änderung der Rechtslage des Bauplanungsrechts 
zu erzielen, d.h. ist eine Änderung des rechtskräftigen Bebauungsplanes erforderlich.  
 
 
 
F Inhalt der Änderungen 
 
Der Bereich der 1. Änderung innerhalb des Bebauungsplanes Nr. 5 betrifft folgende 
Teilflurstücke 15/277 und 77 der Flur 4 in der Gemarkung Braunsbedra. 
 
Folgende Änderungen sollen vorgenommen werden: 
 
 Erweiterung der Baugrenze auf den Teilflurstücken 15/277 und 77 nach Osten bis 

auf 5 m Abstand zur Flurstücksgrenze zugunsten der Vergrößerung der überbau-
baren Grundstücksfläche, 

 Wegfall der beiden Regenrückhaltebecken im östlichen Änderungsbereich, 
 Abgleich der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung für den Änderungsbereich. 
 
 Die vorgesehenen Änderungen berühren nicht die Grundzüge der Planung. 
 
 
 
G Hinweise aus der Beteiligung gemäß § 4 BauGB 
 
Trink- und Abwasserversorgung 
Die untere Wasserbehörde weist in der Stellungnahme als Fachbehörde darauf hin, 
dass die Anschlüsse an die Trinkwasserversorgung und die Abwasserbeseitigung 
gemäß §§ 70, 78 WG LSA sicherzustellen sind. 
 
 
Grundwasser 
Eine unvorhergesehene Erschließung von Grundwasser während der Bauarbeiten ist 
der Unteren Wasserbehörde unverzüglich anzuzeigen. Die Arbeiten, die zur Erschließ- 
ung geführt haben, sind bis zur weiteren Entscheidung durch die Behörde einstweilen 
einzustellen. 
 

 

Telekom 
Im Rahmen der Beteiligung wurde die Telekom Technik GmbH als Versorgungsträger 
am Verfahren beteiligt.  
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Folgende Hinweise sind bei Versorgung mit Hausanschlüssen zu beachten: 
 
„Zur Versorgung mit Hausanschlüssen ist die Neuerrichtung von Telekommuni-
kationslinien innerhalb u. außerhalb des Planungsbereiches erforderlich. Wir bitten uns 
frühzeitig, möglichst 6 Monate vor Baubeginn, in die Erschließung einzubeziehen, 
damit Bauvorbereitung u. Durchführung zeitgerecht erfolgen kann.  
 
Wir machen darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen Gründen eine unterirdische 
Versorgung des Grundstückes durch die Deutsche Telekom AG nur bei Ausnutzung 
aller Vorteile einer koordinierten Erschließung möglich ist. 
 
Anlaufpunkt für die weitere Mitwirkung/Versorgung ist unser Bauherrenberatungsbüro  
Telefon: 08003301903 https://www.telekom.de/hilfe/bauherren.“ 
 
 
Gasversorgung 
Die Gasversorgung kann durch die MITNETZGAS mbH gesichert werden. Eine klärende 
Stellungnahme wurde im Rahmen des Planverfahrens von dem Versorgungsträger 
eingeholt. Folgende Hinweise sind im Rahmen der Gasversorgung zu beachten: 
 
Versorgungsanlagen genießen Bestandsschutz. Sind aufgrund der geplanten 
Baumaßnahmen Veränderungen am Leitungsbestand notwendig oder entstehen 
andere Aufwendungen, trägt der Verursacher sämtliche dafür anfallende Kosten, 
sofern in den vertraglichen Vereinbarungen nicht Anderes geregelt ist.  
 
Sollten aus objektiven Gründen die von MITNETZGAS geforderten Mindestabstände 
nicht eingehalten oder die Schutzstreifenbereiche nicht freigehalten werden können, 
muss zu den dann notwendigen Sanierungsmaßnahmen unbedingt eine Abstimmung 
erfolgen. 
 
 
Elektroenergieversorgung 
 

Die Versorgung des Gebietes kann sichergestellt werden, da sich das Plangebiet an 
bereits baulich genutzte Flächen unmittelbar anschließt und das vorhandene 
Versorgungsnetz ebenso die unmittelbare Nachbarschaft (Wohnbebauung) bedient.  
 
Für die Neubebauungen sind die konkreten Anschlussmöglichkeiten vor Ort beim 
zuständigen Versorgungsträger im Rahmen der Objektplanung von dem jeweiligen 
Bauherrn zu beantragen. 
 
Zu bestehenden Versorgungsleitungen sind festgelegte Abstände, entsprechend den 
gültigen Vorschriften nach DIN VDE einzuhalten. Von Aufschüttungen, Bepflan-
zungen und Überbauung freizuhaltende unterirdische Versorgungsanlagen sind zu 
berücksichtigen. Werden durch Baumaßnahmen Änderungen bzw. Sicherungs-
maßnahmen an den bestehenden Anlagen notwendig, so sind die Kosten dafür vom 
Veranlasser zu übernehmen, soweit keine anderen Regelungen Anwendung finden.  
 
Dies betrifft auch erforderliche Veränderungen von Tiefenlagen bei Kabeltrassen.  
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Speziell zu den festgelegten Abständen ist, gemäß Stellungnahme der MITNETZ 
STROM mbH als Versorgungsträger, folgendes zu beachten: Hinweise für Mittel- und 
Niederspannungsanlagen (MS und NS): 
 
Unterirdische Versorgungsanlagen (auch Erdungsanlagen) sind grundsätzlich von 
Bepflanzungen, Anschüttungen und Überbauung (z. B. Längsüberbauung mit Borden) 
freizuhalten. Um die Kabelanlagen vor Beschädigung zu schützen, ist während der 
Bauphase eine Überdeckung von 0,3 m sicher zu stellen. 
 
Bei Anpflanzung hochstämmiger Gehölze ist ein Mindestabstand von 2,50 m 
einzuhalten. Die Zwischenlagerung von Bodenaushub bzw. Baumaterialien sowie das 
Abstellen von Baumaschinen sind im unmittelbaren Bereich von Leitungstrassen nicht 
gestattet. Ein erforderliches Freilegen von Kabeln bzw. Schutzrohren ist mit dem 
Energieversorger abzustimmen. 
 
 
Immissionsschutz 
Die untere Immissionsschutzbehörde weist in der Stellungnahme darauf hin, dass sich 
östlich des Änderungsbereiches, östlich der Straße Roßbacher Weg ein landwirt-
schaftlicher Betrieb befindet.  
 
Die Entfernung zwischen der neuen Planfläche für Wohnbebauung und diesem 
Betriebsgrundstück beträgt nur ca. 15 m. Bislang wurden die zur Wohnbebauung 
vorgesehenen Flächen des B-Plans außerdem noch von dem 20 m breiten Streifen, 
der für die Rückhaltebecken vorgesehen war, von dem Betriebsgrundstück getrennt. 
 
In Abhängigkeit von der Art und dem Umfang der auf dem landwirtschaftlichen 
Betriebsgrundstück vorherrschenden Nutzungen bzw. Arbeiten können Immissionen 
(Lärm, Staub, Gerüche) störend auf die geplanten Wohngrundstücke einwirken. 
Andererseits stellt die nah an das Betriebsgrundstück heranrückende Wohnbebauung 
unter Umständen auch eine Einschränkung für den landwirtschaftlichen Betrieb auf 
dem Grundstück dar.  
 
Derzeit erfolgen - soweit der unteren Immissionsschutzbehörde bekannt - auf dem 
Grundstück keine (für ein Dorfgebiet) immissionsschutzrechtlich erheblich störenden 
Arbeiten. Das Grundstück wird zur Haltung einiger Schafe und zum Abstellen von 
landwirtschaftlichen Geräten und Maschinen genutzt. 
 
Dennoch sollte im Rahmen der Planung berücksichtigt werden, dass hier ein direktes 
Nebeneinander (nur noch durch den Straßenverlauf getrennt) von allgemeinem 
Wohngebiet und Gewerbegebiet (landwirtschaftliches Betriebsgrundstück) 
vorgesehen ist, was andernorts zu wiederholten Beschwerden durch die Anwohner 
wegen Belästigung durch Lärm und/oder Staub geführt hat. 
 
Zudem ist nicht auszuschließen, dass sich zukünftig auf dem im Flächennutzungsplan  
als Gewerbegebiet ausgewiesenen Gelände auch eine andere Nutzung mit höherem 
Emissionspotenzial ansiedeln könnte. 
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H Grünplanung  
 
Der vorliegende Änderungsinhalt - Verschiebung bzw. Erweiterung der Baugrenze - 
lässt im Vergleich zum rechtskräftigen Bebauungsplan keine naturschutzfachlichen 
Qualitätsverluste erwarten. 
 
Das Plangebiet liegt weder in einem Landschaftsschutz- noch in einem Naturschutz-
gebiet. Das Vorhaben berührt kein bestehendes oder geplantes Naturschutzgebiet 
direkt oder indirekt durch weiterreichende Wirkungen. Schutzgebiete nach EU-Recht 
werden ebenfalls nicht betroffen.  
 
Zum Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen sind die Bestim-
mungen der DIN 18920 (Vegetationstechnik – Schutzmaßnahmen) zu beachten. Die 
DIN gilt dem Schutz von zu erhaltenden Einzelbäumen und Pflanzbeständen, da der 
ökologische Wert bestehender Pflanzungen durch Ersatz im Regelfall nicht oder erst 
nach Jahren erreicht wird.  
 
Zur Sicherung und zum Schutz des abzutragenden Oberbodens sind die DIN 18915 
(Bodenarbeiten) und DIN 18300 (Erdarbeiten) zu beachten. Diese DIN stellt den 
Schutz des Oberbodens und die Wiederverwendung bei Baumaßnahmen sicher und 
schließt die Zerstörung weiteren Bodens aus. Maßnahmen zum Ausgleich des 
Eingriffs in das ökologische Gefüge des Raumes sollen folgende Funktionen erfüllen: 
 
- Einbindung in das Landschaftsbild 
- Strukturierung des Raumgefüges 
- Bedeutung als Habitat für Vögel und Insekten 
- Schaffung von Vernetzungselementen,  
 
um den Artenrückgang bewirkenden Prozessen entgegenzuwirken. Vernetzungs-
elemente sind Hilfen für die Wanderung von Tieren (in deren Gefolge auch der 
Pflanzen). Entlang solcher Ausbreitungslinien wird der Artenaustausch ermöglicht. 
 
In der Ausgleichsermittlung sind die Flächen zu bestimmen, die in ihrer Biotopfunktion 
durch den Eingriff betroffen sind. Da der Ausgleich auf den Status quo bezogen wird, 
gelten diese Flächen als Grundlage zur Ermittlung der Ausgleichsflächen. Hier wird 
der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 5 im Änderungsteil als rechtsverbindlicher 
Bestand erfasst.  
 
Da Flächen unvermehrbar sind, kann nicht an jeder Stelle ein Ausgleich in gleicher 
Qualität erfolgen. Der Eingriff in die Grundwasserneubildungsrate kann zum Teil durch 
Versickerung auf den Grundstücken ausgeglichen werden.  
 
Nach § 1a BauGB ist jedoch in der Abwägung auch über naturschutzrechtlichen 
Ausgleich zu entscheiden. Deshalb erfolgen in der Begründung hierzu Aussagen in 
Form einer Eingriffs- / Ausgleichsbilanz gemäß dem seit 28.12.2004 verbindlichen 
Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt. 
 

Zum Bebauungsplan Nr. 5 (Stand 1997) wurde keine grünordnerische Bewertung und 
Bilanzierung anhand der „Richtlinie über die Bewertung und Bilanzierung von 
Eingriffen im Land Sachsen-Anhalt“ durchgeführt. Gestalterisch und sicherlich zur 
Abgrenzung des Plangebietes zur landwirtschaftlichen Nutzfläche wurde eine 
Anpflanzung in Heckenform festgelegt.   
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Bilanzierung zum Stand der rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 5 
(vor der 1. Änderung) 
 
Änderungsbereich      2.780 m² 
davon 
Straße          210 m² 
Bebaute Fläche          80 m² 
(Regenrückhaltebecken) 
Fläche mit Pflanzgebot 
(Maßnahme HHA)          37 m² 
maßgebende Grundstücksfläche                      2.453 m² 
 
davon überbaubare Fläche  
bei einer GRZ von 0,4 (§ 17 BauNVO)                981 m² 
 
nicht überbaubare Fläche             1.492 m² 
 
 
 
 Tabelle 1: Eingriffs- und Ausgleichsbewertung – Bestand 
 

Bestand 

Biotoptyp* Bezeichnung Biotopwert Planwert 
Fläche 
in m² BWP 

VSB Straße, versiegelt  0   210 0 

BS 
Versiegelte Fläche, 
Regenrückhaltebecken 0  80 0 

BS Überbaubare Fläche 0  981 0 
Maßnahme 
HHA 

Sonstige Grünfläche 
(Strauchhecke) 18  37 666 

AKB Ziergarten, Grabeland 6  1.472 8.832 

Gesamt             2.780 9.498 

* Biotoptypen gemäß Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt / BWP = Biotopwert bzw. Planwert x Fläche 
 

 
Flächenbilanz im Änderungsbereich – Planung 
 
Änderungsbereich      2.780 m² 
davon  
Flächen mit Pflanzgebot  
(Maßnahme HHA)               37 m² 
Straße                     210 m² 
maßgebende Grundstücksfläche    2.533 m² 
 
davon überbaubare Fläche  
bei einer GRZ von 0,4 (§ 17 BauNVO)   1.013 m² 
 
nicht überbaubare Fläche   1.520 m² 
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Planung  

Biotoptyp* Bezeichnung Biotopwert Planwert 
Fläche     
in m² BWP 

VSB 
 
Straße, versiegelt 0  210 0 

 
BS 

 
Überbaubare Fläche  0 1.013 0 

Maßnahme 
HHA 

Sonstige Grünfläche 
(Strauchhecke) 

 
18 

  
37 

 
666 

AKB  Obst- u. Gemüsegarten 
oder Ziergarten 

 6  
1.520 

 
9.120 

Gesamt        
2.780 

 
9.786 

Differenz Bestandswert –  
Ausgleichswert       

 
+ 288 

      
1)* Biotoptypen gemäß Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt / BWP = Biotopwert bzw. Planwert x Fläche 
2)  Summe Planung - Summe Bestand = Ausgleichswert 
 
 

Nach § 15 Abs. 2 BNatSchG ist ein Eingriff ausgeglichen, wenn nach seiner 
Beendigung keine Beeinträchtigung des Naturhaushaltes zurückbleibt oder das 
Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt ist.  
 
Bei Gegenüberstellung des Bestandes mit 9.498 BWP und der Planung mit 9.786 BWP 
ergibt sich kein Defizit in der Bilanzierung.  
 
Ein externer oder separater, grünordnerischer Kompensationsbedarf ist nicht 
erforderlich. Der Eingriff kann vollständig im Geltungsbereich der Änderung 
kompensiert werden. 
 
 
 

I Artenschutzrechtliche Vorschriften 
 
Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) unterscheidet zwischen besonders und 
streng geschützten Arten. Streng geschützte Arten bilden eine Teilmenge der 
besonders geschützten Arten, d.h. jede streng geschützte Art ist auch besonders 
geschützt.  
 
Streng geschützte Arten 
1. Arten, die in der Artenschutzverordnung (BArtSchV) in Spalte 2 aufgeführt sind 
2. Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
3. Arten, die im Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 aufgeführt sind 
 
Besonders geschützte Arten  
1. Alle streng geschützten Arten 
2. Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang B der EG-VO Nr. 338/97 aufgeführt sind 
3. „Europäische Vogelarten“ (alle in Europa wild lebende Vogelarten)  
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Im § 44 des BNatSchG wird der Umgang mit besonders geschützten Tierarten 
geregelt. Es gelten folgende Verbotstatbestände: 
 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG: Verbot wild lebenden Tieren der besonders geschützten 

Arten nachzustellen, sie zu fangen, sie zu verletzen oder 
zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 
 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG Verbot, wild lebende Tiere der streng geschützten Arten 
und der europäischen Vogelarten während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderzeiten erheblich zu stören; eine erhebliche 
Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhal-
tungszustand der lokalen Population einer Art 
verschlechtert. 
 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG: 
 

Verbot, Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild 
lebenden Tiere der besonders geschützten Arten oder ihre 
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu be-
schädigen oder zu zerstören. 
 

§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG: Verbot, wild lebende Pflanzen der besonders geschützten 
Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 
 

 
Nach § 14 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, vermeidbare 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. 
 
Pflanzenstandorte von Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind auf der 
betreffenden Fläche nicht bekannt und auch nicht zu erwarten. Die Betroffenheit 
europäischer Vogelarten (Nist-, Brut-, Nahrungs- und Zufluchtsraum) ist nicht 
auszuschließen.  
 
Eine vorübergehende Störung solcher Arten bei Bauausführung ist nicht 
ausgeschlossen. Tiere, die sich dort aufhalten oder dort reproduzieren, können jedoch 
z.B. auf die Grünbereiche der westlich angrenzenden Gartenanlage ausweichen.  
 
Im Rahmen der Aufstellung vorliegender Änderung wurde kein separater arten-
schutzrechtlicher Fachbeitrag erarbeitet. Für eine Neubebauung auf bisherigen 
Freiflächen sollen die artenschutzrechtlichen Verbote im einzelnen Baugeneh-
migungsverfahren erörtert werden.  
 
 
 

J Umweltschutz - Auswirkungen auf die Schutzgüter 
 

Der Bauleitplan soll eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, 
wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung 
künftiger Generationen miteinander in Einklang bringen und eine dem Wohl der 
Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten.  
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Eine menschenwürdige Umwelt soll gesichert werden, die natürlichen Lebensgrund-
lagen sind zu schützen und zu entwickeln. Auch in Verantwortung für den Klima-
schutz, sowie der städtebaulichen Gestalt des Orts – und Landschaftsbild sind 
baukulturell zu erhalten und zu entwickeln (§ 1 Abs. 5 BauGB). 
 
Bestandteil der rechtskräftigen Bebauungsplansatzung (Stand Juli 1997) ist ein 
Umweltbericht in dem die voraussichtlichen erheblichen Umwelteinwirkungen ermittelt, 
analysiert und bewertet wurden.  
 
Für die vorliegende 1. Änderung werden die Auswirkungen auf die Schutzgüter 
ausschließlich hinsichtlich des Änderungsinhaltes betrachtet. 
 
 
1.       Schutzgut Mensch 
 
Im Schutzgut Mensch sind die Daseinsansprüche des Menschen hinsichtlich des 
Wohnens und der Erholung verankert. Der Mensch und dessen Umfeld sind grund-
sätzlich von störenden Umwelteinflüssen zu verschonen. Mit dem geplanten 
Änderungsinhalt erfolgt keine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion. Das 
bestehende Wohngebiet wird geringfügig erweitert. 
 
Bei Betrachtung des vorliegend geplanten Änderungsinhalts ist kein zusätzlicher 
Eingriff in das Schutzgut Mensch erkennbar. 
 
 Für das Schutzgut Mensch sind im Zusammenhang mit dem Änderungsinhalt 

keine erheblich negativen Auswirkungen zu erwarten. 
 
 
2.       Schutzgut Tiere und Pflanzen 
 
Auf der Grundlage des Naturschutzgesetzes sind Tiere und Pflanzen als Bestandteile 
des Naturhaushaltes in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu 
schützen. Ebenso sind ihre Lebensräume sowie sonstigen Lebensbedingungen zu 
schützen, zu pflegen, zu entwickeln und ggf. wiederherzustellen. 
 
 Für die Pflanzenwelt und Lebensräume von Tieren sind im Zusammenhang mit   

dem Änderungsinhalt keine erheblich negativen Auswirkungen zu erwarten.  
 

 
3.       Schutzgut Boden/Fläche 
 
Im Gesetz zum Schutz des Bodens (BBodSchG) sind die Ziele und Grundsätze des 
Bodenschutzes für die natürlichen Funktionen formuliert. Maßnahmen des Boden-
schutzes bestehen zunächst im sparsamen Umgang mit dem nicht vermehrbaren 
Schutzgut Boden/Fläche gemäß § 1a Abs. 2 BauGB. Das heißt, die natürlichen 
Bodenfunktionen weitestgehend zu erhalten. 
 
Mit der Erweiterung der Baugrenze werden keine Flächen zusätzlich versiegelt. Die 
zulässige Überbauung wird durch die festgesetzte Grundflächenzahl geregelt. Die 
Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, wie dicht beziehungsweise intensiv der Boden eines 
Grundstücks versiegelt oder überbaut werden darf.  
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Durch die GRZ wird die zulässige Grundfläche errechnet und somit der Mindestanteil 
der Freiflächen auf einem Grundstück definiert. Die Bauwerke der Regenrückhalte-
becken werden nicht mehr benötigt und sind somit in der Planung unberücksichtigt. 
 
 Für das Schutzgut Boden/Fläche sind im Zusammenhang mit dem Änderungs- 

inhalt keine zusätzlichen negativen Auswirkungen zu erwarten. 
 
 
4.       Schutzgut Wasser 
 
Wasser ist ein Bestandteil des Naturhaushaltes und Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen und gehört zu den Lebensgrundlagen des Menschen. 
 
Der Änderungsinhalt hat keine zusätzlichen negativen Einflüsse auf die Oberflächen-
versickerung. Für das Einleiten des Niederschlagswassers liegt eine wasserrechtliche 
Erlaubnis vor. 
 
 Für das Schutzgut Wasser sind im Zusammenhang mit dem Änderungsinhalt 

keine erheblichen negativen Auswirkungen zu erwarten.  
                                                                                              
                                                                                                                                                                
 5.       Schutzgut Luft und Klima 
 
Das Schutzgut Luft ist die Besonderheit und Lebensgrundlage des Menschen. Durch 
Luftverunreinigungen werden neben der menschlichen Gesundheit aber auch die 
Schutzgüter wie Pflanzen, Tiere, Kultur- und Sachgüter beeinträchtigt. Auf Luft-
verunreinigungen wie Staub, Ruß, Rauch, Gase, Dämpfe und Geruchsstoffe sind 
wiederum Belastungen des Klimas zurück zu führen.  
 
 Erheblich negative Auswirkungen auf Luft und Klima sind durch die Änderung des  

Bebauungsplanes nicht zu erwarten.  
 
 
6.       Schutzgut Landschaft 
 
Bei der Betrachtung des Schutzgutes Landschaft stehen das Landschaftsbild und die 
optischen Eindrücke des Betrachters im Vordergrund. Erhebliche raumbedeutsame 
Umweltauswirkungen auf das Landschaftsbild sind verbunden mit Beeinträchtigungen 
der Vielfalt, Eigenart oder Schönheit der Landschaft. 
 
Mit der vorliegenden Änderungsabsicht erfolgt kein Verlust wertvoller Landschafts-
bestandteile, keine Beeinträchtigung von Sichtbeziehungen sowie keine nachteilige 
Prägung des Landschaftsbildes durch wesensfremde, bauliche Anlagen.  
 
 Für das Schutzgut Landschaft sind im Zusammenhang mit dem Änderungsinhalt  

keine negativen Auswirkungen zu erwarten.  
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K Zusammenfassung 
 
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes steht in grundsätzlicher Übereinstimmung mit 
dem Interesse der Stadt Braunsbedra das Bebauungsplangebiet für zukünftige 
Bewohner so attraktiv und lebenswert wie möglich zu gestalten.  
 
Gerade bei Bebauungsplänen älteren Datums zeigt es sich des Öfteren, dass 
getroffene Festsetzungen nicht den bautechnischen Anforderungen entsprechen oder 
bautechnische Lösungen zum damaligen Zeitpunkt nicht in der notwendigen Tiefe 
untersucht worden sind. 
 
Dies hat immer wieder zur Folge, dass im Rahmen der Umsetzung der Bauleitplanung 
Abweichungen von den Festsetzungen gewünscht werden oder Anträge auf Befreiung 
von einzelnen Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes gestellt werden. 
Allerdings sind solche Befreiungstatbestände nicht in jedem Fall genehmigungsfähig. 
 
Mit der vorliegenden, in Rede gestellten 1. Änderung soll einem solchen Anliegen 
Rechnung getragen werden. 
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